
1 Der Einfachheit halber wird in AGB die männliche Form verwendet, ohne dass hierdurch eine Benachteiligung der 
Geschlechter im Sinne des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG) intendiert oder gewollt ist. 

	
   	
   1	
  

Betreiber	
  und	
  Aussteller	
  der	
  nachfolgenden	
  Allgemeinen	
  
Geschäftsbedingungen	
  (AGB):	
  
Bayerischer	
  Triathlon	
  -­‐	
  Verband	
  e.V.	
  (BTV)	
  
Georg-­‐Brauchle-­‐Ring	
  93	
  
80992	
  München	
  	
  
Tel.:	
  089	
  15702392	
  
E-­‐Mail:	
  info(at)triathlon-­‐bayern.de	
  	
  
vertreten	
  durch	
  den	
  Präsidenten	
  	
  

Peter	
  Pfaff	
  

§	
  1	
   Präambel	
  	
  
Der	
  BTV	
  stellt	
  seinen	
  Mitgliedern	
  unter	
  Geltung	
  der	
  nachfolgenden	
  Bedingungen	
  eine	
  Plattform	
  
(http://www.triathlon-­‐bayern.de/btv/infos-­‐fuer-­‐ausrichter/tauschboerse/)	
  kostenlos	
  zur	
  Verfügung.	
  Diese	
  
ermöglicht	
  es	
  den	
  Mitgliedern	
  untereinander,	
  Angebote	
  und	
  Gesuche	
  über	
  Sachen	
  und	
  Dienstleistungen	
  
abzuwickeln	
  (Tausch-­‐,	
  Leih-­‐	
  und	
  Dienstvertrag).	
  	
  

Durch	
  den	
  Vertragsabschluss	
  können	
  sich	
  ausschließlich	
  die	
  Mitglieder	
  untereinander	
  verpflichten.	
  Der	
  BTV	
  ist	
  
nicht	
  Vertragspartner,	
  nicht	
  Vertreter,	
  nicht	
  Erfüllungsgehilfe	
  und	
  auch	
  nicht	
  Makler	
  und	
  kann	
  dementsprechend	
  
in	
  Bezug	
  auf	
  die	
  Erfüllung,	
  Gewährleistung	
  oder	
  Ersetzung	
  von	
  entstandenen	
  Schäden	
  hinsichtlich	
  des	
  jeweiligen,	
  
zwischen	
  den	
  Nutzern	
  zu	
  Stande	
  gekommenen	
  Vertrags	
  nicht	
  in	
  Anspruch	
  genommen	
  werden.	
  Der	
  BTV	
  stellt	
  
seinen	
  Mitgliedern	
  insofern	
  ausschließlich	
  eine	
  technische	
  Plattform	
  zur	
  Verfügung	
  und	
  ist	
  ausschließlich	
  
technischer	
  Dienstleister	
  in	
  Bezug	
  auf	
  das	
  jeweilige	
  Mitglied.	
  Der	
  BTV	
  geht	
  lediglich	
  eine	
  vertragliche	
  
Verpflichtung	
  aufgrund	
  des	
  nachfolgenden	
  Nutzungsvertrages	
  ein.	
  

§	
  2	
   Allgemeines	
  
1. Mitglieder sind dem BTV angeschlossene gemeinnützige Vereine, die vom BTV genehmigte 

Triathlon- und Ausdauermehrkampfveranstaltungen durchführen. 

2. Gegenstand des Angebotes/Gesuchs dürfen ausschließlich Sachen (wie zum Beispiel 
Radständer, Zielbögen, Zeitnahmen, Absperrgitter etc.) und ehrenamtliche Dienstleistungen (wie 
zum Beispiel das zur Verfügung stellen von Helfern etc.) sein, soweit sie für die Durchführung 
einer vom BTV genehmigten Veranstaltung der unter § 2 beschrieben Art genutzt oder benötigt 
werden. Die Veranstaltung darf nicht kommerziellen Zwecken dienen. 

3. Links zu anderen Websites dürfen nicht eingestellt werden. 

4. Die Nutzung dieser Plattform ist kostenlos. 

5. Die Hingabe von Geld als Gegenleistung ist nicht erlaubt. 

6. Die Mitglieder haben sich für die Nutzung zu registrieren. 

§	
  3	
   Abwicklung	
  
1. Durch das Einstellen eines Angebotes oder Gesuches gibt das jeweilige Mitglied (Einsteller1) ein 

verbindliches Angebot ab. 
Hierzu gibt er seine Kontaktdaten an. Eine verbindliche Annahme des Angebotes wird 
abgegeben, indem ein anderweitiges Mitglied den Kontakt zu dem Einsteller aufnimmt und das 
Angebot ausdrücklich annimmt. Die Mitglieder sind für die  Abwicklung des Geschäftes 
ausschließlich selbst verantwortlich. Gleiches gilt für sämtliche Kosten der Abwicklung. 



1 Der Einfachheit halber wird in AGB die männliche Form verwendet, ohne dass hierdurch eine Benachteiligung der 
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2. Die erhaltenen Kontaktdaten dürfen ausschließlich für das vorzunehmende Geschäft genutzt und 
nicht an Dritte weitergegeben werden.  

3. Die Abwicklung und Geltendmachung von sich aus dem jeweiligen Vertrag ergebenden 
Ansprüchen obliegt den Mitgliedern untereinander. Sie übernehmen auch die Gewähr dafür, dass 
sie rechtmäßiger Eigentümer der angebotenen Gegenstände sind und darüber frei verfügen 
können. Der BTV stellt lediglich die technischen Möglichkeiten für eine Kommunikation zur 
Verfügung.  

4.  Dienstleistungen dürfen ausschließlich für den unter § 2, 2. beschrieben Zweck angeboten oder 
gesucht werden. Das Anbieten von Dienstleistungen in gewerblicher Eigenschaft ist untersagt.  
Es muss die Art und Weise der Ausführung der Dienstleistung genau beschrieben, zwischen den 
Mitgliedern selbst vereinbart und organisiert werden. Entsprechendes gilt hinsichtlich der 
Ausgestaltung der näheren Bedingungen. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für gewisse Tätigkeiten gesetzliche Vorschriften 
gelten. Die Anwendbarkeit und Einhaltung solcher Vorschriften ist von jedem Mitglied im Rahmen 
der jeweils angebotenen Dienstleistung selbst zu prüfen. Das Mitglied stellt den BTV insofern von 
Ansprüchen Dritter frei, die durch die Nichtbeachtung von gesetzlichen Vorschriften entstehen.  

5. Die Laufzeit des Angebotes oder Gesuchs beträgt 30 Tage ab Einstellung. Ein erneuter Eintrag 
für dasselbe Angebot oder Gesuch ist zulässig. 

§	
  	
  4	
  	
   Verbotene	
  Angebote	
  und	
  Gesuche	
  
Es dürfen auf dieser Plattform keine Angebote oder Gesuche abgegeben oder in sonstiger Weise 
veröffentlicht  werden, die gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen oder den guten Sitten 
widersprechen würden.  

Der BTV ist berechtigt, solche Angebote oder Gesuche unverzüglich ohne Angabe von Gründen zu 
löschen und das Mitglied von der Nutzung dieser Plattform auszuschließen. 

§	
  5	
   Haftung	
  
1. Der BTV übernimmt keine Gewähr insbesondere nicht für die Richtigkeit und/oder Gesetzmäßig-

keit der personen- / vereinsbezogenen Daten, der Angebotsangaben, der Qualität, Funktions- 
sowie Gebrauchsfähigkeit der Angebotsgegenstände oder das Verhalten der anderen Mitglieder. 

 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit der BTV vorsätzlich oder grob fahrlässig 
handelt oder bei zurechenbaren Schäden an Leib und Leben.  

2. Der BTV übernimmt keine Gewähr für die jederzeitige Verfügbarkeit der Webseite sowie deren 
technische Störungsfreiheit. Ein Rechtsanspruch auf dauerhafte, kostenlose Nutzung der Börse 
besteht nicht.   

3. Der Nutzer haftet dafür, dass die übermittelten Daten virenfrei sind.  

§	
  6	
   Salvatorische	
  Klausel	
  
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ganz oder zum Teil unwirksam sein oder werden, wird davon die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind in diesem Fall 
verpflichtet, die Bestimmungen so auszulegen und zu gestalten, dass der mit den nichtigen oder 
rechtsunwirksamen Teilen angestrebte Erfolg soweit wie möglich erreicht wird. Entsprechendes gilt für 
eventuelle Lücken. 

. 


